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§ 1 Grundsätze und Geltungsbereich 

1. Diese Hausordnung dient der Wahrung und Erhaltung der Sicherheit und Ordnung an 
der EBS Universität für Wirtschaft und Recht (nachfolgend „EBS Universität“). Sie soll 
einen geordneten und sicheren Hochschul-, Geschäfts- und Liegenschaftsbetrieb 
gewährleisten. 

2. Sie gilt für alle Grundstücke (Campus, Parkplätze, Freiflächen und sonstige Flächen), 
Gebäude und Räumlichkeiten einschließlich der Einrichtungen (z.B. Bibliothek, Mensa) 
im Besitz der EBS Universität. 

3. Sie gilt für alle Personen, die sich im räumlichen Geltungsbereich dieser Hausordnung 
gemäß § 1 Abs. 2 aufhalten (nachfolgend: „Benutzer“1). 

4. Für spezifische Gebäude, Räumlichkeiten, Grundstücksbereiche oder Flächen (z.B. 
Bibliothek, Parkplätze) können spezielle Nutzungsordnungen erlassen werden. 
Bereits mit Inkrafttreten dieser Hausordnung bestehende spezielle 
Nutzungsordnungen gelten fort. Im Fall von abweichenden Regelungen der 
speziellen Nutzungsordnungen gegenüber dieser Hausordnung haben die 
betreffenden Regelungen der speziellen Nutzungsordnungen Vorrang.  

 

§ 2 Hausrecht 

1. Die Überwachung und Durchsetzung der Vorschriften dieser Hausordnung 
(nachfolgend „Hausrecht“) obliegen dem Geschäftsführer, Rektor sowie den 
Dekanen der EBS Universität; diese sind insoweit alleinvertretungsberechtigt. 
Daneben ist der für den Bereich Faculty Management verantwortliche Leiter oder in 
seiner Abwesenheit dessen Vertreter zur Ausübung des Hausrechts berechtigt.  

2. Des Weiteren sind mit der Ausübung des Hausrechts beauftragt (nachfolgend 
„Hausrechtsbeauftragte“) 

a. generell oder für den Einzelfall durch den Geschäftsführer oder den Rektor 
beauftragte Hochschulmitglieder, 

b. Professoren und im Rahmen einer Lehrveranstaltung verantwortliche Lehrende 
für ihren jeweiligen Verantwortungsbereich und den räumlichen Bereich der ihnen 
insoweit zur Nutzung zugewiesen ist, 

c. Leitungen der Sitzungen der Gremien und sonstigen Kollegialorgane der EBS 
Universität sowie Leitungen von sonstigen genehmigten Veranstaltungen 

d. Aufsichtsführende und Lehrende in Räumen, die zur Lehre, Klausuraufsichten o.Ä. 
genutzt werden, 

 
1 Soweit aus Gründen der Lesbarkeit im Text bei Personen- oder Funktionsbezeichnungen die männliche Form gewählt wurde, 
gelten die gewählten Bezeichnungen für jegliches Geschlecht. 
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e. speziell Beauftragte (z.B. Arbeitssicherheit, Brandschutz) im Rahmen ihrer 
Beauftragung, insbesondere bei akuter Gefährdung von Personen und 
Einrichtungen.  

3. Im Rahmen der mit der EBS Universität für Wirtschaft und Recht gGmbH 
geschlossenen Verträge wird das Hausrecht auch durch Beschäftigte der 
beauftragten Sicherheitsunternehmen ausgeübt. 

4. Die mit der Ausübung des Hausrechts Beauftragten sind insbesondere dazu 
berechtigt, Haus-, Raum- oder Platzverweise auszusprechen, Veranstaltungen zu 
beenden und Gegenstände, Fahrzeuge sowie Aushänge zu entfernen oder entfernen 
zu lassen. Den Anweisungen der Hausrechtsbeauftragten ist Folge zu leisten. 

5. Im Fall der Abwesenheit eines Hausrechtsbeauftragten stehen die Befugnisse den 
jeweiligen Vertretern zu. 

6. Soweit Räumlichkeiten oder Flächen selbständigen juristischen Personen, rechtlich 
selbständigen Organisationseinheiten oder Einrichtungen (z.B. Mensa, Alumni Verein) 
zuzuordnen sind, kommt diesen ein eigenes Hausrecht in Bezug auf die ihnen 
überlassenen Räume und Flächen zu. Kommt es in diesen Räumlichkeiten oder 
Flächen zu Verstößen gegen die allgemeine Sicherheit und Ordnung oder zu 
anderweitigen Störungen und Beeinträchtigungen, durch die der Erhalt des 
Hausfriedens sowie die Sicherheit und Ordnung der Hochschule bedroht wird, kann 
der Geschäftsführer oder Rektor der EBS Universität je nach der Natur der Störung 
die geeigneten und erforderlichen hausrechtlichen und/ oder zivil- und öffentlich-
rechtlichen Maßnahmen zur Beseitigung der Störung veranlassen. 

7. Hausverbote können durch den Geschäftsführer oder Rektor ausgesprochen werden. 
Ebenso bleibt es ihnen vorbehalten, Strafantrag wegen Hausfriedensbruch oder 
sonstiger in Betracht kommender Straftatbestände zu stellen und die Polizei um 
Amtshilfe zu ersuchen. Diese Rechte können in Textform an Hausrechtsbeauftragte 
übertragen werden. 

 

§ 3 Betretungs- und Nutzungsrecht 

1. Nutzung der Gebäude und Flächen 

a. Grundstücke, Gebäude und Räume einschließlich der Einrichtungen gemäß § 1 
Abs. 2 sind kein öffentlicher Raum. Ihre Nutzung ist nur den Studierenden, 
Teilnehmern von Weiterbildungsveranstaltungen, Arbeitnehmern und der 
Geschäftsführung der EBS Universität für Wirtschaft und Recht gGmbH und der 
Hochschulleitung der EBS Universität zu Studien- und zu dienstlich veranlassten 
Zwecken sowie Besuchern und Gästen der EBS Universität im Rahmen des sozial 
Üblichen gestattet. 
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b. Grundstücke, Gebäude und Räume einschließlich der Einrichtungen gemäß § 1 
Abs. 2 stehen zur Durchführung des ordnungsgemäßen Lehr-, Lern-, Forschungs- 
und Geschäftsbetriebs der EBS Universität und für sonstige genehmigte 
Veranstaltungen zur Verfügung. 

c. Die Nutzung der Grundstücke, Gebäude und Räume einschließlich der 
Einrichtungen gemäß § 1 Abs. 2 für interne und externe Veranstaltungen 
bedürfen der vorherigen Genehmigung, sofern es sich hierbei nicht um den 
regulären Lehr- oder Studienbetrieb, reguläre Forschungs- bzw. 
wissenschaftliche Tätigkeiten, die Wahrnehmung der regelmäßigen Fakultäts- 
oder Verwaltungsgeschäfte handelt. Ohne Genehmigung darf eine solche 
Veranstaltung nicht durchgeführt werden. Die Genehmigung obliegt dem für die 
Leitung des Facility Managements Verantwortlichem und ist durch den 
Veranstalter rechtzeitig, spätestens jedoch vier Wochen vor deren Durchführung 
einzuholen. Sowohl bei internen als auch bei externen Veranstaltungen muss ein 
Veranstaltungsleiter bestimmt werden, der als Ansprechpartner zur Verfügung 
steht, während der Veranstaltung anwesend ist und die Wahrnehmung der 
Überwachungspflichten übernimmt. Dies gilt insbesondere für Veranstaltungen 
durch Studierende. 
Die Nutzung der o.g. Grundstücke, Gebäude und Räume einschließlich 
Einrichtungen gemäß § 1 Abs. 2 für Publikumsveranstaltungen der EBS 
Universität einschließlich ihrer Fakultäten (z. B. Konferenzen, Tagungen) 
bedürfen seitens des hierfür Verantwortlichen der Abstimmung mit dem für die 
Leitung des Facility Managements Verantwortlichen spätestens vier Wochen vor 
deren Durchführung. 

d. Übernachten oder Campen in den Gebäuden und Räumen einschließlich der 
Einrichtungen sowie auf den Grundstücken einschließlich der Parkplätze gemäß 
§ 1 Abs. 2 ist nicht erlaubt. 

2. Parken, Be- und Entladen, Abstellen von Fahrrädern, E-Bikes und E-Scooter 

a. Im Bereich der EBS Universität, d.h. auf dem Außengelände einschließlich der 
Parkplätze gilt die Straßenverkehrsordnung (StVO). 

b. Der Campus der EBS Universität Rheingaustr. 1, 65375 Oestrich-Winkel 
(„Campus Schloss“) ist grundsätzlich kraftfahrzeugfrei. Er darf mit 
Kraftfahrzeugen nur zum Be- und Entladen bei Anlieferung oder Abholung sowie 
bei Noteinsätzen befahren werden.  

c. Der Parkplatz am Standort „Burg“ der EBS Universität, Burgstr. 5, 65375 
Oestrich-Winkel steht ausschließlich Arbeitnehmern sowie der Geschäftsführung 
der EBS Universität für Wirtschaft und Recht gGmbH zur Verfügung. 

d. Das Parken und Abstellen von Fahrzeugen jeglicher Art ist nur auf den hierfür 
ausgewiesenen Flächen zulässig. Feuerwehrzufahrten sind freizuhalten. 
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e. Die EBS Universität ist berechtigt, ordnungswidrig abgestellte Fahrzeuge 
jeglicher Art kostenpflichtig zu Lasten des Halters abzuschleppen bzw. 
abschleppen zu lassen oder zu entfernen bzw. entfernen zu lassen. 

f. Die EBS Universität bzw. die EBS Universität für Wirtschaft und Recht gGmbH 
übernimmt keinerlei Schäden an jeglichen Fahrzeugen, die sich auf dem Campus 
oder sonstigen Grundstücken im Besitz der EBS Universität befinden oder 
abgestellt sind, es sei denn der Schaden ist nachweisbar auf ein vorsätzliches 
oder grob fahrlässiges Verhalten der EBS Universität zurückzuführen. 

g. Fahrräder einschließlich E-Bikes sowie E-Scooter sind auf den hierfür 
vorgesehenen Flächen abzustellen. Sofern diese Zuwege, Eingänge, 
Rettungswege o. Ä. verstellen, werden diese kostenpflichtig zu Lasten des 
Eigentümers oder Nutzers entfernt. 

Eventuell hierdurch entstehende Schäden werden nicht ersetzt. Abgestellte 
Fahrräder oder E-Scooter, die über einen längeren Zeitraum nicht genutzt 
worden sind, sowie abgestellte Fahrräder oder E-Scooter, die offensichtlich nur 
noch Schrottwert darstellen, können durch die EBS Universität kostenpflichtig zu 
Lasten des Eigentümers oder Nutzers entfernt werden.  

 

§ 4 Sicherheit und Ordnung 

1. Jeder Benutzer, der sich auf den Grundstücken, in den Gebäuden oder Räumen nebst 
Einrichtungen gemäß § 1 Abs. 2 aufhält, hat sich so zu verhalten, dass die Sicherheit 
und Ordnung an der EBS Universität und im räumlichen Geltungsbereichs gemäß § 1 
Abs. 2 nicht gefährdet werden und sich keine Beeinträchtigungen des Lehr-, Lern-, 
Forschungs- und Geschäftsbetriebs ergeben. Dies bedeutet insbesondere, sich so zu 
verhalten, dass andere nicht gestört oder belästigt werden, keine Schäden zu 
verursachen und Einrichtungen einschließlich der technischen Infrastruktur 
ordnungsgemäß und mit pflichtgemäßer Sorgfalt zu benutzen.  

2. Schäden, Auffälligkeiten oder besondere Vorkommnisse sind dem für Facility 
Management Verantwortlichen zu melden. 

3. Auf dem Campus, den Grundstücken einschließlich der Parkplätze sowie in den 
Gebäuden und Räumen einschließlich der Einrichtungen gemäß § 1 Abs. 2 ist auf 
Sauberkeit zu achten. Abfälle aller Art sind nur in den dafür bereitgestellten 
Abfallbehältern zu entsorgen. Soweit Abfallbehälter für verschiedene Abfallarten 
bereitstehen, ist der Abfall nach Arten getrennt zu entsorgen. Das Mitbringen und 
Entsorgen von Müll in den Abfallbehältern ebenso wie das Ablagern von Müll auf 
dem Gelände und den Gebäuden und Räumen der EBS Universität ist untersagt. 
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4. Vor dem Verlassen eines Raumes oder einer Einrichtung ist angefallener Müll 
sogleich ordnungsgemäß in den hierfür vorgesehenen Abfallbehältern zu entsorgen. 
Abs. 3, S. 2 gilt entsprechend. Des Weiteren ist darauf zu achten, dass bei Verlassen 
eines Raumes oder einer Einrichtung das Licht ausgeschaltet wird, sofern sich nicht 
noch andere dort aufhalten, und die Fenster geschlossen sind. 

5. Bei Verlassen eines Raumes oder einer Einrichtung ist der jeweilige Benutzer, bei 
Veranstaltungen der Leiter und/ oder Ansprechpartner der Veranstaltung dafür 
verantwortlich, dass die Beleuchtung sowie elektrischen Geräte (soweit möglich) 
ausgeschaltet sowie Fenster und Türen geschlossen sind. Insbesondere bei Verlassen 
von Gebäuden, Räumen und Einrichtungen oder bei Veranstaltungen außerhalb des 
regulären Hochschulbetriebs ist sicherzustellen, dass keine Unbefugten Zutritt zu den 
Gebäuden, Räumen und Einrichtungen der EBS Universität erhalten können. 

6. Räume, genutzte Arbeitsplätze in Räumlichkeiten und Einrichtungen sowie sonstige 
Flächen sind nach deren Nutzung durch die Benutzer selbsttätig wieder in 
ordnungsgemäßem Zustand herzustellen und aufzuräumen. Mitgebrachte Sachen 
sind unverzüglich nach der Nutzung wieder zu entfernen. 

7. Das Besprühen, Bemalen, Bekleben, Beschriften, Verschmutzen und Beschädigen von 
Flächen, Decken, Wänden und Ausstattungsgegenständen ist verboten. Gleiches gilt 
für eigenmächtige Veränderungen an Gebäuden, Anlagen und technischen 
Einrichtungen.  

8. Zur Vermeidung von Diebstählen sind persönliche Wertgegenstände (z.B. 
Geldbörsen, Brieftaschen, Schmuck, hochwertige Kleidungsstücke, Mobile Devices) 
unter Verschluss zu halten. Für abhanden gekommene Geldbeträge und 
Wertgegenstände wird keine Haftung übernommen. Diebstähle sind unverzüglich 
dem für Facility Management verantwortlichen Leiter zu melden. 

9. Gewerbliche Bild- Video- und Tonaufnahmen auf Grundstücken, in Gebäuden und 
Räumlichkeiten einschließlich der Einrichtungen gemäß § 1 Abs. 2 sind nicht 
gestattet, es sei denn es liegt eine ausdrückliche vorherige Genehmigung des für den 
Bereich Facility Management Verantwortlichen vor.  

10. Das Aufzeichnen und Anfertigen personenbezogener oder -beziehbarer Daten, 
insbesondere von Bild-, Video- und Tonaufnahmen im Rahmen des Lehr-, Lern-, 
Forschungs- und Geschäftsbetriebs ist untersagt, es sei denn die betreffenden 
Personen haben ausdrücklich ihre schriftliche Einwilligung erteilt.  

11. Das Mitbringen von Tieren ist grundsätzlich verboten. Hunde von Arbeitnehmern oder 
Organen der EBS Universität für Wirtschaft und Recht gGmbH können in 
Ausnahmefällen mitgebracht werden, sofern hierdurch der ordnungsgemäße Ablauf 
des Studien- und Geschäftsbetriebs, die Sauberkeit in den Gebäuden sowie die Ruhe 
zum Arbeiten nicht beeinträchtigt wird und andere Personen, insbesondere 
Studierende, Gäste und Besucher auf dem Grundstück, den Räumen und 
Einrichtungen nicht gestört oder beeinträchtigt werden (z.B. Bellen, Allergien, 
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Rücksichtnahme auf Personen mit Scheu vor Hunden). Inwieweit eine derartige 
Beeinträchtigung vorliegt, entscheidet die Geschäftsführung. In Sanitätsräumen, 
Kaffee- und Teeküchen oder sonstigen Küchenbereichen sowie in der Mensa, in 
Vorlesungsräumen, Meeting- und Besprechungsräumen und der Bibliothek sind 
Hunde nicht gestattet. Hunde dürfen durch den Mitbringenden nicht unbeaufsichtigt 
gelassen werden und sind außerhalb von Büroräumen an der Leine zu führen. 
Verboten ist das Mitbringen von Hunden, die als gefährlich nach der 
Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führung von Hunden des Landes 
Hessen (HundeVO) in ihrer jeweils gültigen Fassung gelten. Ausgenommen sind 
Blinden- oder anderweitige Assistenzhunde und -tiere.  
Für sämtliche durch einen mitgebrachten Hund entstandene Schäden, sei es 
Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, haftet der Hundehalter und stellt die EBS 
Universität für Wirtschaft und Recht gGmbH hinsichtlich etwaiger gegen diese 
gerichteten Ansprüche auf Ersatz von durch seinen mitgebrachten Hund 
entstandenen Schäden frei. Für einen mitgebrachten Hund muss eine gültige 
Tierhaftpflichtversicherung, die von der Deckungssumme her auch Schäden durch 
das Mitbringen in Einrichtungen des Arbeitgebers mitumfasst, abgeschlossen sein. 
Der entsprechende Nachweis der gültigen Versicherungspolice für die 
Tierhaftpflichtversicherung ist vor dem erstmaligen Mitbringen des Hundes nach 
Inkrafttreten dieser Hausordnung unaufgefordert dem für den Bereich Facility 
Management verantwortliche Leiter oder in seiner Abwesenheit dessen Vertreter 
unaufgefordert zur Erfassung vorzulegen. Die EBS Universität für Wirtschaft und 
Recht gGmbH ist berechtigt, eine Kopie der Versicherungspolice anzufertigen und zu 
ihren Unterlagen zu nehmen. Falls der Nachweis des Bestehens einer 
Tierhaftpflichtversicherung nicht entsprechend erbracht wird, ist, ist das Mitbringen 
des betreffenden Hundes untersagt. 

12. Die Benutzung von Freizeitgeräten zur Fortbewegung wie Inlineskates, Roller, Skate 
Boards in den Gebäuden, Räumlichkeiten und Einrichtungen gemäß § 1 Abs. 3 ist 
untersagt. 

 

§ 5 Brandschutz 

Die Brandschutzordnung der EBS Universität für Wirtschaft und Recht gGmbH findet 
in ihrer jeweils geltenden Fassung Anwendung. 
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§ 6 Rauchverbot, Verbot von Alkohol und Betäubungsmitteln, 
Verbot von Waffen jeglicher Art 

1. In allen Gebäuden und Räumen einschließlich Einrichtungen gemäß § 1 Abs. 3 
besteht ein uneingeschränktes Rauchverbot; dies gilt auch für das Dampfen von E-
Zigaretten o.Ä. Rauchen ist nur auf dem Außengelände im Freien an den Stellen, an 
denen Aschenbecher durch die EBS Universität aufgestellt sind, gestattet. Kippen von 
Zigarren, Zigaretten o.Ä. sind in den aufgestellten Aschenbechern zu entsorgen. 

2. Das Mitführen und Konsumieren von Substanzen, die unter das 
Betäubungsmittelgesetz oder das Konsumcannabisgesetz fallen, ist auf allen 
Grundstücken, in allen Gebäuden und Räumen einschließlich Einrichtungen gemäß § 
1 Abs. 3 strengstens verboten, soweit hierfür kein ärztliches Attest, Rezept oder eine 
entsprechende behördliche Erlaubnis vorliegt. 

3. Der Genuss von Bier, Wein und Sekt mit einem Alkoholgehalt von max. 20% ist bei 
offiziellen und inoffiziellen Anlässen mit der Maßgabe gestattet, dass eine vorherige 
diesbezügliche Genehmigung des Geschäftsführers oder dessen Vertreters vorliegt. 
Dies gilt auch bei studentischen Veranstaltungen. 

4. Der Ausschank und Genuss von alkoholischen Getränken mit einem Alkoholgehalt 
von mehr als 20% ist auf allen Grundstücken, in allen Gebäuden und Räumen 
einschließlich Einrichtungen gemäß § 1 Abs. 3 strengstens untersagt. 

5. Das Mitführen und der Gebrauch von Waffen und waffenähnlichen Gegenständen 
jeglicher Art (Schusswaffen, Messer sowie sonstige Hieb- und Stichwaffen, 
Schlagringe und -stöcke etc.), Scheinwaffen/ Waffenimitationen ist strengstens 
verboten. 

 

§ 7 Plakatieren, Aushänge, Informations- und Verkaufsstände 

1. Arbeitnehmern der EBS Universität für Wirtschaft und Recht gGmbH sowie 
Studierenden der EBS Universität ist es widerruflich gestattet, an den dafür 
vorgesehenen und besonders gekennzeichneten Flächen Aushänge und Plakate 
anzubringen, wenn diese folgende Angaben enthalten: 

a. Name der verantwortlichen Person/ Personengruppe/ Hochschuleinrichtung 

b. Veranstaltung/ Veranstaltungszeitraum/ aktuelle Information 

2. Aushänge und Plakate sind mit leicht und rückstandsfrei entfernbarem Klebeband, 
idealerweise Power-Strips, zu befestigen. Die Entfernung der Aushänge und Plakate 
unverzüglich nach Veranstaltungsende bzw. Hinfälligkeit der Aktualität obliegt der 
verantwortlichen Person bzw. Personengruppe bzw. Hochschuleinrichtung, die auch 
den Aushang oder das Plakat angebracht hat. 
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3. Aushänge oder Plakate mit parteipolitischer, religiöser und kommerzieller Werbung 
sowie sittenwidrigen, strafbaren oder verfassungsfeindlichen Inhalten sind verboten. 

4. Werden Aushangflächen bestimmten Gruppen zur Verfügung gestellt, so dürfen dort 
nur mit deren Genehmigung Aushänge angebracht werden. 

5. Widerrechtlich oder an nicht zum Aushang freigegebenen Flächen angebrachte 
Plakate o.Ä. werden durch den für den Bereich Facility Management 
verantwortlichen Leiter entschädigungslos entfernt. Hierbei entstehende Kosten für 
Reparaturen oder Reinigung sind vom Aushängenden bzw. Plakatierenden zu tragen 
oder werden diesem in Rechnung gestellt. 

6. Die für das Facility Management verantwortliche Leitung bzw. von dieser 
beauftragte Dritte bleibt es vorbehalten, angebrachte Plakate und Aushänge aus 
Gründen der Ordnung und Sauberkeit entschädigungslos zu entfernen. 

7. Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend für das Auslegen von Flyern o.Ä.  

8. Der Abschluss privater Geschäfte, das Aufstellen und Betreiben von Informations- 
und Verkaufsständen, die Veranstaltung von Sammlungen und das Anbieten von 
Waren bedarf der vorherigen Zustimmung des Geschäftsführers oder eines von ihm 
benannten Vertreters. 

 

§ 8 Fundsachen 

1. Fundsachen sind ohne Rücksicht auf deren Wert unverzüglich am Empfang des 
Campus Schloss abzugeben oder an diesen weiterzuleiten. Das weitere Verfahren 
richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

2. Anfragen wegen verlorener Sachen sind an den Empfang des Campus Schloss zu 
richten. Fundsachen werden nur dann herausgegeben, wenn der Betreffende 
glaubhaft macht, Eigentümer oder rechtmäßiger Besitzer der Sache zu sein.  

 

§ 9 Nachhaltigkeit und Umweltschutz 

1. Mit natürlichen Ressourcen und Energie (z.B. Wasser, Strom, Heizung) ist sparsam 
umzugehen. 

2.  Dies gilt auch für die Verwendung von sonstigen Verbrauchsmitteln.  
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§ 10 Schlüssel, Zugangsberechtigungskarten und sonstige 
Schließinstrumente 

1. Schlüssel, Zugangsberechtigungskarten und sonstige Schließinstrumente (z. B. 
Transponder) zu Gebäuden, Räumlichkeiten einschließlich Einrichtungen sind bei dem 
für den Bereich Facility Management Verantwortlichen schriftlich zu beantragen. Die 
Ausgabe der vorgenannten Gegenstände erfolgt durch den Empfang auf dem 
Campus Schloss. 

2. Die in Abs. 1 genannten Gegenstände sind gegen den Zugriff Dritter zu sichern. Der 
Verlust eines dieser Gegenstände ist unverzüglich durch den Betreffenden an den für 
den Bereich Facility Management Verantwortlichen zu melden. Etwaige entstehende 
Kosten (z.B. Ersatz des Schließinstruments, Austausch von Schließsystemen) sind 
durch den Inhaber des Gegenstands gemäß Abs. 1 zu tragen. 

 

§ 11 Verstöße gegen die Hausordnung 

1. Alle Benutzer gemäß § 1 Abs. 3 sind während ihres Aufenthalts auf den 
Grundstücken, in den Gebäuden sowie Räumlichkeiten einschließlich Einrichtungen 
gemäß § 1 Abs. 2 zur Einhaltung dieser Hausordnung verpflichtet. 

2. Verstöße gegen diese Hausordnung können zivilrechtliche, arbeitsrechtliche, 
strafrechtliche und haftungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Bei 
Studierenden können Zuwiderhandlungen gegen diese Hausordnung zu Sanktionen 
bis hin zur Kündigung des Studienvertrages sowie zur Beendigung der Mitgliedschaft 
in der Hochschule führen.  

 

§ 12 Ergänzende Bestimmungen 

1. Ergänzend zu dieser Hausordnung gelten die Bestimmungen zum Arbeits-, 
Gesundheits- und Brandschutz sowie die speziellen Nutzungsordnungen gemäß § 1 
Abs. 4 in ihrer jeweils geltenden Fassung. Diese Regelungen sind entsprechend ihres 
Geltungsbereichs zu beachten und einzuhalten. 

2. Die Öffnungszeiten der Gebäude, Räumlichkeiten sowie Einrichtungen ergeben sich 
aus den Aushängen im jeweiligen Eingangsbereich und sind im Intranet hinterlegt.  

3. Des Weiteren gilt der Code of Conduct der EBS Universität in seiner jeweils geltenden 
Fassung. Dieser ist im Intranet der EBS Universität einsehbar. 

4. Im Übrigen gelten die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen. 
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§ 13 Inkrafttreten

1. Diese Hausordnung tritt mit Wirkung zum 01.08.2025 in Kraft und ersetzt sämtliche
vorherigen Hausordnungen der EBS Universität vollumfänglich und umfassend.

Oestrich-Winkel, 01.08.2025 

Dr. Dorothée Hofer Prof. Raša Karapandža, PhD Prof. Dr. Michael Nietsch 

Geschäftsführerin Dekan EBS Business School Dekan EBS Law School 


